
SITZUNGSVORLAGE Nr. 2 0 - V - 5 2 - 0 0 0 4
( J a h r - V - A m t - N r . )

Betreff: Dezernat(e) I/52

Investitionszuschuss für die Turn- und Sportgemeinschaft 05 e. V. Mainz-Kostheim für den 
Umbau des vereinseigenen Tennenplatzes in einen Naturrasensportplatz

Anlage/n siehe Seite 3 

Bericht zum Beschluss       Nr.       vom      

Stellungnahmen

Personal- und Organisationsamt nicht erforderlich erforderlich

Kämmerei reine Personalvorlage  s. unten

Rechtsamt nicht erforderlich erforderlich

Umweltamt: Umweltprüfung nicht erforderlich erforderlich

Frauenbeauftragte nach - dem HGlG nicht erforderlich erforderlich

- der HGO nicht erforderlich erforderlich

Straßenverkehrsbehörde nicht erforderlich erforderlich

Projekt-/Bauinvestitionscontrolling nicht erforderlich erforderlich

Sonstige:      nicht erforderlich erforderlich

Beratungsfolge DL-Nr.
(wird von Amt 16 ausgefüllt)

a) Ortsbeirat nicht erforderlich erforderlich

Kommission nicht erforderlich erforderlich

Ausländerbeirat nicht erforderlich erforderlich

b) Seniorenbeirat nicht erforderlich erforderlich

Magistrat Tagesordnung A Tagesordnung B

Eingangsstempel Büro des Magistrats Umdruck nur für Magistratsmitglieder
Stadtverordnetenversammlung
Ausschuss nicht erforderlich erforderlich

Eingangsstempel Amt 16 öffentlich nicht öffentlich

wird im Internet/PIWI veröffentlicht

Bestätigung Dezernent

M e n d e
Oberbürgermeister

Vermerk Kämmerei Wiesbaden,      

 Stellungnahme nicht erforderlich ________________
 Die Vorlage erfüllt die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen. Imholz
  siehe gesonderte Stellungnahme Stadtkämmerer
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A Finanzielle Auswirkungen
Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind keine finanziellen Auswirkungen verbunden.

finanzielle Auswirkungen verbunden.
(in diesem Fall bitte weiter ausfüllen)

I. Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat

HMS-Ampel rot grün Prognose Zuschussbedarf:

abs.:      
in %:      

II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling Investition Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist): abs.:      
in %:      

III. Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um Mehrkosten
budgettechnische Umsetzung

IM CO Jahr Bezeichnung
Gesamt-
kosten

in €

darin zusätzl.
Bedarf apl/üpl

in €

Finanzierung
(Sperre, 
Ertrag)

in €

Kontierung
(Objekt)

Kontierung
(Konto) Bezeichnung

x 2020 Zuschuss TuS 05 
Mainz-Kostheim 160.000 € 160.000 € I.05445.320 842380 Zuschuss TuS 05 

Mainz-Kostheim

X 2020 Deckung 160.000 € Budget Dez I/52

Summe einmalige Kosten:

Summe Folgekosten:

Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung: 
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B Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Die Inhalte dieses Feldes werden (außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen) im Internet/Intranet veröffentlicht 
und dürfen den Umfang von 1200 Zeichen nicht überschreiten (soweit erforderlich: Ergänzende Erläuterungen s. Pkt. IV.; bei einigen 
Vorlagen (z. B. Personalvorlagen) entfallen die weiteren Ausführungen ab Pkt. I.)
Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: 
Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Es handelt sich um ein Pflichtfeld.
Gewährung eines städtischen Investitionszuschusses für die Turn- und Sportgemeinschaft (TuS) 
05 e. V. Mainz-Kostheim für den Umbau des vereinseigenen Tennenplatzes in einen 
Naturrasenplatz zuzüglich des Neubaus eines Kunststoffrasen-Kleinspielfeldes.

Anlagen:

C Beschlussvorschlag:
1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass 

a. der TuS 05 Kostheim bereits 2009 versucht hat, seinen Tennenplatz in einen 
Kunstrasenplatz umzubauen, der Umbau zusammen mit dem Sportverein 1912 
Kostheim e. V. erfolgen sollte, eine gemeinsame Basis aber nicht gefunden wurde.

b. aufgrund der hohen Kosten ein Kunstrasenplatz für den TuS 05 Kostheim nicht 
finanzierbar ist und er sich deshalb für einen Naturrasenplatz und ein neues 
Kunststoffrasen-Kleinspielfeld mit Gesamtkosten von rd. 382.000 € entschieden hat.

c. der Umbau - zuzüglich des Kunststoffrasen-Kleinspielfeldes - unbedingt notwendig ist, 
da der Verein mit dem Tennenplatz keine neuen Mitglieder, insbesondere Kinder und 
Jugendliche, mehr gewinnt.

d. der Sportplatz über der Hochwassermarke auf der Maaraue liegt und dementsprechend 
nicht durch Überschwemmungen gefährdet ist.

e. eine Zuwendungszusage des Landes Hessen bereits vorliegt und mit dem städtischen 
Zuschuss die Gesamtfinanzierung des Vorhabens gesichert ist.

f. der TuS 05 Kostheim eine Auftragsvergabe erst vornehmen kann, wenn ihm die Zusage 
der Landeshauptstadt Wiesbaden für den städtischen Investitionszuschuss vorliegt.

g. der Um- und Neubau unmittelbar nach der Saison 2019/2020 erfolgen muss, damit die 
Arbeiten bis zur neuen Saison abgeschlossen sind.

2. Der Gewährung eines städtischen Investitionszuschusses von 160.000 € in 2020 für die 
Turn- und Sportgemeinschaft 05 e. V. Mainz-Kostheim für den Umbau des vereinseigenen 
Tennenplatzes in einen Naturrasenplatz und den Neubau eines Kunststoffrasen-
Kleinspielfeldes wird zugestimmt.

3. Um dem TuS 05 Kostheim eine rechtzeitige Auftragsvergabe zu ermöglichen, wird der 
Investitionszuschuss von 160.000 € vorab der Genehmigung des Haushaltsplanes 
2020/2021 durch die Aufsichtsbehörde freigegeben.

4. Die Deckung für das Projekt I.05445 „52 Zuschuss TuS 05 Mainz-Kostheim“ erfolgt in 
Abstimmung zwischen Dezernat III/20 und Dezernat I/52 im Rahmen des 
Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020. 

5. Dezernat III/20 wird in Verbindung mit Dezernat I/52 mit der haushaltstechnischen 
Umsetzung beauftragt.
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D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage
(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/Messgrößen, Quantität, Qualität, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, 
Zeitplan, Erfolgskontrolle)

Der Verein klagt seit Jahren, dass er aufgrund seines Tennenplatzes keine neuen Mitglieder 
gewinnen kann. Insbesondere ziehen es Kinder und Jugendliche vor, bei Nachbarvereinen auf 
dort vorhandenen Kunstrasen- oder Naturrasenplätzen zu trainieren und zu spielen. Er hat sich 
deshalb zu einem Umbau seines Sportplatzes und dem Neubau eines Kunststoffrasen-
Kleinspielfeldes entschlossen. 

Der Neubau eines Kunstrasenplatzes ist für den Verein nicht finanzierbar, sodass er sich für 
einen Naturrasenplatz entschieden hat. Die Bedenken, dass der Sportplatz auf der Maaraue in 
einem Hochwassergebiet liegt und Überschwemmungen nicht auszuschließen sind, hat der 
Verein ausgeräumt, da der Sportplatz über der Hochwassermarke liege. 

Dem Verein ist bewusst, dass eine intensive Nutzung des Naturrasenplatzes eine hohe 
Belastung bedeutet. In der Präsentation seines Vorhabens im Ausschuss für Freizeit und Sport 
am 21.03.2019 hat er zu dieser Besorgnis glaubhaft versichert, durch eine intensive und 
regelmäßige Pflege den Naturrasen langfristig erhalten zu können. 

Der Verein kann den Umbau des vereinseigenen Tennenplatzes in einen Naturrasenplatz und 
den Neubau eines Kunststoffrasen-Kleinspielfeldes nur mit dem städtischen 
Investitionszuschuss vornehmen. Das Land Hessen hat bereits 2019 eine Zuwendung von 
80.000 € zugesagt, sodass mit der städtischen Förderung die Gesamtfinanzierung gesichert 
ist.

Damit der Um- und Neubau unmittelbar nach der Saison 2019/2020 erfolgen kann, ist es 
notwendig dem Verein zeitnah eine Zusage über den städtischen Investitionszuschuss erteilen 
zu können. Die tatsächliche Auszahlung des Zuschusses wird nicht vor der zweiten 
Jahreshälfte 2020 anstehen.

Um den Verein in seiner Existenz nicht zu gefährden, wird gebeten, dem städtischen Zuschuss 
in der beantragten Höhe zuzustimmen.

II. Demografische Entwicklung
(Hier ist zu berücksichtigen, wie sich die Altersstruktur der Zielgruppe zusammensetzt, ob sie sich ändert und welche 
Auswirkungen es auf Ziele hat. Indikatoren des Demografischen Wandels sind: Familiengründung, Geburten, Alterung, 
Lebenserwartung, Zuwanderung, Heterogenisierung, Haushalts- und Lebensformen)

Die vorgesehene Wohnbebauung des Lindequartiers am Floßhafen ist auch für Familien mit 
Kindern vorgesehen. Dies lässt sowohl für die Turn- und Sportgemeinschaft 05 e. V. Kostheim 
als auch für die anderen Sportvereine in Mainz-Kostheim und der näheren Umgebung einen 
Mitgliederzuwachs erwarten.

III. Umsetzung Barrierefreiheit
(Barrierefreiheit nach DIN 18024 (Fortschreibung DIN 18040) stellt sicher, dass behinderte Menschen alle Lebensbereiche ohne 
besondere Erschwernisse und generell ohne fremde Hilfe nutzen können. Hierbei ist insbesondere auf die barrierefreie 
Zugänglichkeit und Nutzung zu achten bei der Erschließung von Gebäuden und des öffentlichen Raumes durch stufenlose 
Zugänge, rollstuhlgerechte Aufzüge, ausreichende Bewegungsflächen, rollstuhlgerechte Bodenbeläge, Behindertenparkplätze, 
WC nach DIN 18024, Verbreitung von Informationen unter der Beachtung der Erfordernisse von seh- und hörbehinderten 
Menschen)

entfällt

IV. Ergänzende Erläuterungen
(Bei Bedarf können hier weitere inhaltliche Informationen zur Sitzungsvorlage dargelegt werden.)

entfällt
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V. Geprüfte Alternativen
(Hier sind die Alternativen darzustellen, welche zwar geprüft wurden, aber nicht zum Zuge kommen sollen.)

Der Neubau eines Kunstrasenplatzes ist für den Verein nicht finanzierbar, weitere Alternativen 
bieten sich nicht an.

Wiesbaden, . Januar 2020
520010/5201 5402 mi

Gert-Uwe Mende
Oberbürgermeister


	Umweltamt: Umweltprüfung

